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1. Ein Asylbewerber/Geduldeter bekommt monatlich für seinen Lebensunterhalt 217,-€. 

(35% weniger als normaler Sozialhilfesatz). Dabei erhält er aber kein Geld, sondern 

o Die Hälfte in Bargeld, die Hälfte in Lebensmittelgutscheinen. 

o Essenpakete und ein kleines Taschengeld.   RICHTIG 

 

2. Ein Asylbewerber ist neu in Augsburg und geht zum Sozialamt, weil er Deutsch ler-

nen möchte, das Geld dafür aber nicht hat. 

o Er bekommt einen Gutschein und wird auf Deutschkursen des Beratungs- und Integrati-

onszentrums für Flüchtlinge in der Schießgrabenstrasse verwiesen. 

o Er erhält eine Berechtigung zur Teilnahme an einem geförderten Integrationskurs. 

o Er erhält keine Unterstützung.   RICHTIG 

 

3. Ein Asylbewerber, der sich bereits über ein Jahr in Deutschland aufhält, findet nun 

eine Arbeit.  Dafür muss er eine Arbeitserlaubnis beantragen.  

o Er bekommt die Arbeitserlaubnis, weil die Sozialhilfe-Kasse dadurch entlasten wird. 

o Er bekommt die Arbeitserlaubnis nicht, weil er keine richtige Aufenthaltserlaubnis hat. 

o Er bekommt die Arbeitserlaubnis nur, wenn für diese Stelle kein bevorrechtigter Auslän-

der oder Deutscher zur Verfügung steht.   RICHTIG 

 

4. Asylbewerber unterliegen einer sogenannten Residenzpflicht. Das bedeutet  

o Sie dürfen ihren ausgewiesenen Aufenthaltsort (Stadt, Landkreis) nur mit Genehmigung 

des Ausländeramtes verlassen.   RICHTIG 

o Sie dürfen jederzeit den Ort verlassen, wenn sie vorher dem Ausländeramt eine schriftli-

che Mitteilung rechtzeitig abgegeben haben. 

 

5. Wie viele Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge gibt es derzeit in der Stadt Augs-

burg? 

 

 

Welcome! 

International 

Refugees 

  Tel (08 21) 45 54 29-20 

Fax (08 21) 45 54 29-25 

  

 

 

Zum – nach Hause – Mitnehmen 
(Lösung kann ab 05.10.09 bei 

www.tuerantuer.de) 
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o etwa 500 Personen   RICHTIG               

o etwa 1000 Personen 

 

6. Im Asylgesetz steht: Wer über einen sogenannten „sicheren Drittstaat“ auf dem 

Landweg nach Deutschland einreist, darf keine Asylanerkennung bekommen. Was ist 

mit „sichrerem Drittstaat“ gemeint: 

o ein Staat, den ein Flüchtling durchgequert hat, bevor er Deutschland erreicht. 

o alle angrenzenden (Nachbar-) Staaten zu Deutschland   RICHTIG 

 

7. Wenn ein Asylbewerber selbst Geld verdient, muss er für sein Bett in einem Zimmer 

mit anderen Personen bezahlen. Wie viel? 

o einen Pauschalbetrag von 100,- EUR 

o bis über 190,- EUR   RICHTIG 
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